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See the notice on TED website

403439-2026 - Competition
Germany – Electrical installation work of heating and other electrical building-equipment – 
Gebäudeautomationssysteme - Wiederaufbau Schulzentrum Schleiden
OJ S 112/2026 12/06/2026
Contract or concession notice – standard regime
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Stadt Schleiden
Email: vergabe@schleiden.de
Legal type of the buyer: Local authority
Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Gebäudeautomationssysteme - Wiederaufbau Schulzentrum Schleiden
Description: Die Gebäudeautomation umfasst die Einbindung und Vernetzung der technischen 
Anlagen zur zentralen Überwachung, Steuerung und Regelung des Gebäudebetriebs. Hierzu 
gehören die Installation der Automationsstationen, die Anbindung von Sensoren und Aktoren, 
die Umsetzung der Regelungsfunktionen sowie die Visualisierung und Bedienung der 
Anlagen. Ziel ist ein sicherer, transparenter und energieeffizienter Betrieb mit vollständiger 
Dokumentation und Übergabe an den Nutzer.
Procedure identifier: 3851be13-23d0-4814-8dbd-b79159b4d470
Internal identifier: 2026_5007_BL_03.211.01/03.241.01_WAP027/030/031/056_O
Type of procedure: Open
The procedure is accelerated: no
Main features of the procedure: Es werden keine Nebenangebote zugelassen. 
Nachunternehmerleistungen werden zugelassen. Die Art und der Umfang der Teilleistungen, 
für deren Ausführung Nachunternehmer benötigt werden, sind im Angebot zu benennen. 
Bietergemeinschaften werden zugelassen. Mehrere Angebote werden nicht zugelassen. 
Soweit die Auftragssumme mindestestens 250.000,00 EUR netto beträgt, ist eine Sicherheit 
für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, 
ohne Nachträge) zu leisten. Ebenso werden Sicherheitsleistungen für Mängelansprüche 
verlangt. Bürgschaften für die Vertragserfüllung und für die Mängelansprüche werden verlangt.

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45315000 Electrical installation work of heating and other electrical 
building-equipment
Additional classification (cpv): 45315700 Switching station installation work, 48921000 
Automation system

2.1.2.  Place of performance
Postal address: Am Mühlenberg 1-3  
Town: Schleiden
Postcode: 53937

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/403439-2026
mailto:vergabe@schleiden.de


403439-2026 Page 2/11

Country subdivision (NUTS): Euskirchen (DEA28)
Country: Germany
Additional information: Schulzentrum Schleiden

2.1.4.  General information
Additional information: #Bekanntmachungs-ID: CXQ1YYCYWJ9# Bereits hochgeladene 
Angebote können aus technischen Gründen nicht um weitere Unterlagen ergänzt werden. 
Ebenso ist es aus technischen Gründen nicht möglich, dass bereits auf der E-
Vergabeplattform hochgeladene Unterlagen im Nachhinein bearbeitet werden. Es besteht 
jedoch technisch die Möglichkeit, dass der Bieter bis zum aktualisierten Fristablauf ein 
weiteres vollständiges Angebot hochlädt. In diesem Fall sollte der Bieter zuvor hochgeladene 
Angebote über die E-Vergabeplattform zurückziehen. Für den Fall, dass nach Ablauf der 
zuletzt geltenden Angebotsfrist mehrere Angebote eines Bieters eingegangen sind und der 
Bieter auch nicht per Nachricht über die Kommunikationsfunktion der E-Vergabeplattform 
zuvor eingegangene Angebote zurückgezogen hat, bezieht der Auftraggeber in die Wertung 
der Angebote nur das Angebot Bieters ein mit dem hinsichtlich des Fristablaufs der 
Angebotsfrist zeitlich jüngsten Eingangsdatum (Datum und Uhrzeit), wie es die E-
Vergabeplattform dokumentiert hat. Zuvor eingegangene zeitlich ältere Angebote desselben 
Bieters gelten automatisch als zurückgenommen und werden nicht gewertet.
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
vob-a-eu -

2.1.6.  Grounds for exclusion
Sources of grounds for exclusion: Notice
Breaching of obligations set under purely national exclusion grounds: 1. Angabe, dass 
nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bieter in 
Frage stellt (Erklärung des Bieters durch Ankreuzen im Formblatt 124 für nicht präqualifizierte 
Unternehmen) Ich / Wir erkläre(n), dass - für mein / unser Unternehmen keine 
Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen. - keine Eintragungen im 
Wettbewerbsregister gespeichert sind. - für mein / unser Unternehmen ein Ausschlussgrund 
gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt. - zwar für mein / unser Unternehmen ein 
Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt, ich / wir jedoch für mein / unser 
Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein / unser 
Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. Ab einer Auftragssumme von 
30.000,- Euro netto wird der Auftraggeber über den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag 
erteilt werden soll, eine Abfrage beim Wettbewerbsregister durchführen. 2 Angabe zu 
Insolvenzverfahren und Liquidation (Erklärung des Bieters durch Ankreuzen im Formblatt 124 
für nicht präqualifizierte Unternehmen) - Ich / Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder 
ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein 
Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein / unser 
Unternehmen nicht in Liquidation befindet. - Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, 
auf Verlangen werde ich / werden wir ihn vorlegen. 3. Angaben zur Zahlung von Steuern, 
Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung Ich erkläre / wir erklären, dass ich / wir meine / 
unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur 
Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß 
erfüllt habe / haben. Falls mein / unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden 
wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse (soweit mein Betrieb 
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beitragspflichtig ist), eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. 
Bescheinigung in Steuersachen (soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt) 
sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.
Participation in a criminal organisation: Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen 
zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon 
haben, dass eine Person, deren Verhalten nach § 123 Abs. 3 GWB dem Unternehmen 
zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 
30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer 
Straftat nach - § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen) oder § 129b 
des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland) (§ 123 Abs. 1 
Nr. 1 Var. 1, 3 GWB).
Terrorist offences or offences linked to terrorist activities: Öffentliche Auftraggeber schließen 
ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn 
sie Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem 
Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine 
Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt 
worden ist wegen einer Straftat nach - § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer 
Vereinigungen) (§ 123 Abs. 1 Nr. 1 Var. 2 GWB).
Money laundering or terrorist financing: Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen 
zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon 
haben, dass eine Person, deren Verhalten nach § 123 Abs. 3 GWB dem Unternehmen 
zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 
30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer 
Straftat nach - § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche) (§ 123 Abs. 1 Nr. 3 GWB), und - § 
89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer 
solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis 
dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder 
verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Abs. 2 Nr. 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen 
(§ 123 Abs. 1 Nr. 2 GWB).
Fraud: Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine 
Person, deren Verhalten nach § 123 Abs. 3 GWB dem Unternehmen zuzurechnen ist, 
rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach - § 
263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der 
Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in 
ihrem Auftrag verwaltet werden (§ 123 Abs. 1 Nr. 4 GWB), und - § 264 des Strafgesetzbuchs 
(Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union 
oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet 
werden (§ 123 Abs. 1 Nr. 5 GWB).
Corruption: Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine 
Person, deren Verhalten nach § 123 Abs. 3 GWB dem Unternehmen zuzurechnen ist, 
rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach - § 
299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), §§ 
299a und 299b des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen) 
(§ 123 Abs. 1 Nr. 6 GWB), - § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung 
von Mandatsträgern) oder § 108f des Strafgesetzbuchs (unzulässige 
Interessenwahrnehmung) (§ 123 Abs. 1 Nr. 7 GWB), - den §§ 333 und 334 des 
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Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a 
des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete) (§ 123 Abs. 1 Nr. 8 
GWB), - Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung 
ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) (§ 123 
Abs. 1 Nr. 9 GWB).
Child labour and including other forms of trafficking in human beings: Öffentliche Auftraggeber 
schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme 
aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren Verhalten nach § 123 Abs. 3 
GWB dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das 
Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach - den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 
5, den §§ 232b bis 233a des Strafgesetzbuches (Menschenhandel, Zwangsprostitution, 
Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, Ausbeutung unter Ausnutzung einer 
Freiheitsberaubung) (§ 123 Abs. 1 Nr. 10 GWB).
Breaching obligation relating to payment of taxes: Öffentliche Auftraggeber schließen ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren aus, wenn - (1.) das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von 
Steuern oder Abgaben nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- 
oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde oder - (2.) die öffentlichen 
Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer Verpflichtung nach Nummer 1 
nachweisen können (§ 123 Abs. 4 Nr. 1 Alt. 1, 2, Nr. 2 GWB).
Breaching obligation relating to payment of social security contributions: Öffentliche 
Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus, wenn - (1.) das Unternehmen seinen 
Verpflichtungen zur Zahlung von Beiträgen zur Sozialversicherung nicht nachgekommen ist 
und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung 
festgestellt wurde oder - (2.) die öffentlichen Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die 
Verletzung einer Verpflichtung nach Nummer 1 nachweisen können (§ 123 Abs. 4 Nr. 1 Alt. 3, 
Nr. 2 GWB).
Breaching of obligations in the fields of environmental law: Öffentliche Auftraggeber können 
unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn - das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich 
gegen geltende umweltrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat (§ 124 Abs. 1 Nr. 1 Var. 1 
GWB).
Breaching of obligations in the fields of social law: Öffentliche Auftraggeber können unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn - das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich 
gegen geltende sozialrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat (§ 124 Abs. 1 Nr. 1 Var. 2 
GWB).
Breaching of obligations in the fields of labour law: Öffentliche Auftraggeber können unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn - das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich 
gegen geltende arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat (§ 124 Abs. 1 Nr. 1 Var. 3 
GWB).
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Insolvency: Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn - das Unternehmen 
zahlungsunfähig ist (§ 124 Abs. 1 Nr. 2 Var. 1 GWB).
Assets being administered by liquidator: Öffentliche Auftraggeber können unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn - über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren 
beantragt oder eröffnet worden ist (§ 124 Abs. 1 Nr. 2 Var. 2 GWB).
Business activities are suspended: Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn - sich 
das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat (§ 
124 Abs. 1 Nr. 2 Var. 5, 6 GWB).
Analogous situation like bankruptcy, insolvency or arrangement with creditors under national 
law: Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn - über das Vermögen des 
Unternehmens ein der Insolvenz vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist 
oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist (§ 124 
Abs. 1 Nr. 2 Var. 3, 4 GWB).
Grave professional misconduct: Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn - das 
Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung 
begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; § 123 Absatz 3 
ist entsprechend anzuwenden (§ 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB).
Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: Öffentliche 
Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausschließen, wenn - der öffentliche Auftraggeber über hinreichende 
Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das Unternehmen mit anderen Unternehmen 
Vereinbarungen getroffen oder Verhaltensweisen aufeinander abgestimmt hat, die eine 
Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken 
(§ 124 Abs. 1 Nr. 4 GWB).
Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: Öffentliche 
Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausschließen, wenn - ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des 
Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den 
öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens 
beeinträchtigen könnte und der durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen nicht 
wirksam beseitigt werden kann (§ 124 Abs. 1 Nr. 5 GWB).
Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: Öffentliche 
Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausschließen, wenn - eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass 
das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und 
diese Wettbewerbsverzerrung nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen 
beseitigt werden kann (§ 124 Abs. 1 Nr. 6 GWB).
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Early termination, damages, or other comparable sanctions: Öffentliche Auftraggeber können 
unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn - das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung 
eines früheren öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd 
mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu 
einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat (§ 124 Abs. 1 Nr. 7 GWB).
Misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents or obtained 
confidential information of this procedure: Öffentliche Auftraggeber können unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn - das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder 
Eignungskriterien eine schwerwiegende Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten 
hat oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln (§ 124 Abs. 1 Nr. 8 
GWB), oder - das Unternehmen o versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen 
Auftraggebers in unzulässiger Weise zu beeinflussen, o versucht hat, vertrauliche 
Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen 
könnte, oder o fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die 
Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder 
versucht hat, solche Informationen zu übermitteln (§ 124 Abs. 1 Nr. 9 GWB).

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Gebäudeautomationssysteme - Wiederaufbau Schulzentrum Schleiden
Description: Nebenangebote werden nicht zugelassen. Nachunternehmerleistungen und 
Bietergemeinschaften sind zugelassen. Mehrere Hauptangebote sind nicht zugelassen. 
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert waren, werden nicht 
nachgefordert. Angebotsfrist: 20.07.2026 Bindefrist: 17.09.2026 Die Gebäudeautomation 
umfasst die Integration von Heizungs-, Lüftungs- und Sicherheitsanlagen über BACnet/IP 
sowie Modbus RTU. Die Ansteuerung und Überwachung der Brandschutzklappen erfolgt über 
Modbus-BSK-Module mit Rückmeldungen gemäß VDI 3814 und Einbindung in die ISP-
Steuerungen. Muster sind nicht vorgesehen. Die Bedieneinrichtungen werden als 
Touchdisplays größer/gleich 7 Zoll mit Farb- und Klartextanzeige gemäß VDI 3814 in den 
Schaltschranktüren der Automationsstationen ISP 01 bis 03 ausgeführt. Die 
Automatisierungseinrichtungen bestehen aus den Automationsstationen ISP 01.1, 02, 03 
sowie ISP 01 KGS mit BACnet/IP-Kommunikation. Die zugehörigen Schaltschränke werden 
mit USV, Überspannungsschutz, Feldbus- und M-Bus-Schnittstellen ausgestattet und EMV-
gerecht nach DIN 18386 Abschnitt 2 aufgebaut. Standorte sind: ISP 01.1 ZFT OG 
(Abstellraum), ISP 02 ALS 2 UG (Heizungsraum), ISP 03 ALS 1 UG (Heizungsraum) sowie 
ISP 01 KGS UG (Heizungsraum). Die Visualisierung erfolgt lokal über die Touchdisplays mit 
Trend- und Parameteranzeige; zusätzlich wird die Anbindung an die zentrale GLT der Stadt 
Schleiden über BACnet/IP vorbereitet. Die Feldverkabelung erfolgt 1:1 zwischen Sensoren, 
Aktoren und Automationsstationen, die Busverkabelung entsprechend der Systemtopologie 
(BACnet/IP über Ethernet, Modbus für BSK-Module). Die Anforderungen an EMV sowie 
Überspannungs- und Geräteschutz werden gemäß DIN 18386 Abschnitt 3.1 umgesetzt. Die 
Automationsstationen sind EMV-geprüft nach EN 61000-6-2/-6-4 und mindestens in Schutzart 
IP 43 gemäß DIN EN 60529 ausgeführt. Anforderungen aus dem Brandschutzkonzept werden 
durch die funktionale Einbindung der Brandschutzklappen in das Automationssystem erfüllt.
Internal identifier: 2026_5007_BL_03.211.01/03.241.01_WAP027/030/031/056_O
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5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45315000 Electrical installation work of heating and other electrical 
building-equipment
Additional classification (cpv): 45315700 Switching station installation work, 48921000 
Automation system
Options: 
Description of the options: Ja, im Rahmen von § 132 GWB.

5.1.2.  Place of performance
Postal address: Am Mühlenberg 1-3  
Town: Schleiden
Postcode: 53937
Country subdivision (NUTS): Euskirchen (DEA28)
Country: Germany
Additional information: Schulzentrum Schleiden

5.1.3.  Estimated duration
Other duration: Unknown

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): yes
Additional information: #Besonders auch geeignet für:selbst#, #Besonders auch geeignet für:
other-sme# 1. Hinweis zur Laufzeit des Vertrags Für die Laufzeit des Vertrags wird 
ausschließlich verwiesen auf das Formblatt 214. 2. Zusätzliche Hinweise Präqualifizierte 
Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für 
die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt 
durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist 
auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die 
Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte 
auftragsspezifische Einzelnachweise. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als 
vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefüllte "Eigenerklärung zur 
Eignung" vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei 
Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für 
diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die 
Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste 
des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) 
geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt 
das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten 
Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur 
Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, 
die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache 
beizufügen. 3. Hinweis zu Formvorgaben Sofern ein Formblatt eine Unterschrift oder einen 
Firmenstempel vorsieht, gilt diese Anforderung als erfüllt, sobald der Bieter das ausgefüllte 
Formblatt über sein Benutzerkonto auf der E-Vergabeplattform hochlädt. Die elektronische 
Einreichung des Angebots samt aller Formblätter bringt den Rechtsbindungswillen des Bieters 
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zum Ausdruck und bestätigt, dass sämtliche eingereichten Unterlagen und Erklärungen 
Bestandteil seines Angebots sind, unabhängig davon, ob einzelne Dokumente eine 
handschriftliche Unterschrift oder einen Stempel enthalten. Ein Ausschluss des Angebots 
allein aufgrund fehlender Unterschriften oder Stempel auf einzelnen Formblättern erfolgt daher 
nicht.

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a relevant professional register
Description of selection criterion: Neben einer Befähigung zur Berufsausübung einschließlich 
Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister sollte folgendes 
aufgeführt werden: Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: - Eigenerklärung zu 
Ausschlussgründen (Formular 521 EU) - Eigenerklärung Sanktionspaket 5 EU (Formular 523 
EU) - Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister - Unternehmensinformationen (für 
statistische Zwecke) auf gesondertes Verlangen: - Unbedenklichkeitsbescheinigung der 
Berufsgenossenschaft - Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialkassen - 
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen 
Bieter, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, haben gleichwertige 
Bescheinigung ihres Herkunftslandes vorzulegen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher 
Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Bei Einsatz 
von anderen Unternehmen (Unteraufträge, Eignungsleihe) sind auf gesondertes Verlangen die 
Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische 
Einzelnachweise.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Name: Preis
Description: Der Preis (EUR, brutto) ist das einzige Zuschlagskriterium. Der Bieter hat zur 
Ermittlung des Preises das Leistungsverzeichnis vorzugsweise im GAEB-Format (.d83;.x83) 
ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen. Daneben kann er das Leistungsverzeichnis im PDF-
Format ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen. Sollte der Bieter das Leistungsverzeichnis 
weder im GAEB-Format noch im PDF-Format ausgefüllt mit dem Angebot eingereicht haben, 
führt dies zwingend zum Ausschluss des Angebots. Eine Nachforderung ist insoweit nicht 
möglich.
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 100

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 10/07/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de
/VMPSatellite/notice/CXQ1YYCYWJ9/documents
Ad hoc communication channel: 
Name: Die Kommunikation zwischen der Vergabestelle und den Bietern (z.B. Bieterfragen und 
Antworten darauf; Aufklärungen; Nachforderungen) erfolgt ausschließlich über die 
Kommunikationsfunktion der E-Vergabeplattform. Dieser Kommunikationskanal wird auch für 

https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de/VMPSatellite/notice/CXQ1YYCYWJ9/documents
https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de/VMPSatellite/notice/CXQ1YYCYWJ9/documents
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die Zustellung rechtserheblicher Erklärungen genutzt. Bzgl. aller Informationen besteht eine 
Holschuld der Bieter.
URL: https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de/VMPSatellite/notice/CXQ1YYCYWJ9

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de/VMPSatellite
/notice/CXQ1YYCYWJ9
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 20/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 60 Days
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
No documents can be submitted later.
Information about public opening: 
Opening date: 20/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European 
Summer Time
Place: Auf der E-Vergabeplattform (Vergabeportal Wirtschaftsregion Aachen - Düren - 
Euskirchen - Heinsberg)
Additional information: Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des 
öffentlichen Auftraggebers gemeinsam an einem Termin unverzüglich nach Ablauf der 
Angebotsfrist durchgeführt. Bieter sind bei der Öffnung der Angebote nicht zugelassen.
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Bedingungen für die Ausführung des 
Auftrags 1. Eigenerklärung nach § 19 Abs. 3 Mindestlohngesetz (MiLoG) Der Bieter hat die 
Eigenerklärung nach § 19 Abs. 3 Mindestlohngesetz (MiLoG) mit dem Angebot abzugeben 
(siehe Formular 522). 2. Russland Bezug Der Bieter hat die Eigenerklärung zur Umsetzung 
von Artikel 5ki Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014, zuletzt geändert durch die 
Verordnung (EU) 2023/2878 des Rates vom 18. Dezember 2023, ausgefüllt mit dem Angebot 
abzugeben (Formular 523).
Electronic invoicing: Allowed
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: yes

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer Rheinland - Spruchkörper Köln
Information about review deadlines: Gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 GWB ist ein 
Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit - der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß 
gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber 

https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de/VMPSatellite/notice/CXQ1YYCYWJ9
https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de/VMPSatellite/notice/CXQ1YYCYWJ9
https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de/VMPSatellite/notice/CXQ1YYCYWJ9
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dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf 
der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. § 160 Abs. 3 Satz 1 GWB gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung 
der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB 
bleibt unberührt. Gemäß § 134 Abs. 1 GWB haben öffentliche Auftraggeber die Bieter, deren 
Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Unternehmens, dessen 
Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung 
ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in 
Textform zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die 
Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die 
Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. Gemäß § 134 Abs. 2 GWB 
darf ein Vertrag erst zehn (10) Kalendertage nach Absendung (per Telefax, E-Mail oder 
elektronisch über die E-Vergabeplattform) der Information nach 134 Abs. 1 GWB geschlossen 
werden. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den 
Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es 
nicht an. Gemäß § 135 Abs. 1 GWB ist ein öffentlicher Auftrag von Anfang an unwirksam, 
wenn der öffentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 GWB verstoßen hat oder 2.den Auftrag 
ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union 
vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Verstoß in einem 
Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist. Gemäß § 135 Abs. 2 GWB kann die 
Unwirksamkeit nach § 135 Abs. 1 GWB nur festgestellt werden, wenn sie im 
Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen 
Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, 
jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat 
der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, 
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach 
Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen 
Union.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Stadt 
Schleiden
Organisation receiving requests to participate: Stadt Schleiden

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Stadt Schleiden
Registration number: 053660036036-31001-86
Postal address: Blankenheimer Straße 2
Town: Schleiden
Postcode: 53937
Country subdivision (NUTS): Euskirchen (DEA28)
Country: Germany
Contact point: interne Vergabestelle
Email: vergabe@schleiden.de

mailto:vergabe@schleiden.de
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Telephone: +49 2445-89411
Fax: +49 2445-89111
Internet address: http://www.schleiden.de
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation receiving requests to participate

8.1.  ORG-0002
Official name: Vergabekammer Rheinland - Spruchkörper Köln
Registration number: 05315-03002-81
Postal address: Zeughausstraße 2-10
Town: Köln
Postcode: 50667
Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Country: Germany
Email: vkrhld-k@bezreg-koeln.nrw.de
Telephone: +49 0221-147-3045
Fax: +49 0221-147-2889
Internet address: https://www.bezreg-koeln.nrw.de
Roles of this organisation: 
Review organisation

8.1.  ORG-0003
Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 76b68324-92b0-4a9b-8c40-8f84ca327a48  -  01
Form type: Competition
Notice type: Contract or concession notice – standard regime
Notice subtype: 16
Notice dispatch date: 10/06/2026 15:24:02 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 403439-2026
OJ S issue number: 112/2026
Publication date: 12/06/2026

http://www.schleiden.de
mailto:vkrhld-k@bezreg-koeln.nrw.de
https://www.bezreg-koeln.nrw.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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